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Anlage VI zur SV X/255







Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Westnetz GmbH vom 29.11.2021 bezüglich 

der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Hauptstraße / westlich des 

Rathauses“ im Ortsteil Osterwick im beschleunigten Verfahren  

  

Anlage VI zur SV X/255 

 
Der Hinweis zu der von Westnetz betriebenen Stromversorgungsleitung im südöstlichen 
Bereich des Plangebietes wird zur Kenntnis genommen. Die Stromversorgungsleitung wird in 
die Planzeichnung des Bebauungsplanes aufgenommen. Außerdem wird in den 
Bebauungsplan ein Hinweis zu den Leitungen aufgenommen.  
 
Das Beleuchtungskabel im Bereich der Gartenstraße befindet sich außerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 


